
OECD-MINDESTSTEUER
JETZT GILT ES ERNST!

19. März 2024, HSLU Hochschule Luzern – Campus Zug-Rotkreuz

Mit Unterstützung von                                               und 



HERZLICH WILLKOMMEN
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Dipl. Steuer- und Treuhandexperte
Partner, Leiter Marktregion Zentralschweiz, KPMG AG, Zug
Vorstand Zuger Wirtschaftskammer ZWK, Verantwortlicher Steuern

Markus Vogel

Mit Unterstützung von                                          und 



PROGRAMM
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17.30 UHR Begrüssung
Markus Vogel, Partner, KPMG AG, Zug und Vorstandsmitglied Zuger Wirtschaftskammer ZWK

17.40 UHR OECD-Mindeststeuer – Jetzt gilt es ernst!
 Einführung in die Mindeststeuer                                                                                              

Guido Jud, Leiter Kantonale Steuerverwaltung Zug und
Simon Schlumpf, Leiter Abteilung juristische Personen Kantonale Steuerverwaltung Zug

 Wer ist betroffen und was sind die Folgen?
Peter Uebelhart, Partner KPMG AG und Andreas Müller, Partner MME Tax AG

 Ausgewählte Praxisfragen
Tom Kaufmann, Partner BDO AG und Benjamin Thumm, Director BDO AG

 Standortförderungsmassnahmen im Kanton Zug
Heinz Tännler, Regierungsrat und Finanzdirektor Kanton Zug

18.55 UHR Schlusswort
Michael Amrein, Geschäftsführer, KD ZUG Treuhand AG, Zug und Präsident der Zuger 
Treuhändervereinigung ZTV 

19.00 UHR Apéro
offeriert durch die Zuger Kantonalbank AG

Mit Unterstützung von                                          und 



DOWNLOAD DER 
PRÄSENTATION
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www.zwk.ch
 Veranstaltungen

 Vergangene Veranstaltungen

Mit Unterstützung von                                          und 



EINFÜHRUNG IN DIE MINDESTSTEUER
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Guido Jud 
Leiter Kantonale Steuerverwaltung Zug 

Simon Schlumpf 
Leiter Abteilung juristische Personen Kantonale Steuerverwaltung Zug 

Mit Unterstützung von                                          und 



Einführung in die Mindeststeuer

Zuger Wirtschaftskammer am 19. März 2024 in Rotkreuz

Guido Jud und Simon Schlumpf, Steuerverwaltung des Kantons Zug



Übersicht

1. Um was geht es?

2. Einfaches Einführungsbeispiel

3. Fragen zum Vollzug

4. Übersicht Mustervorschriften Säule 2
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Um was geht es bei der Mindeststeuer? (1/3)
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Grafik: In Anlehnung an Frohofer/Perez, SSK-Ausbildungstag, 18.5.2022

Säule 1
Gruppen > 20 Mia. 
EUR Umsatz

Ziel: Besteuerung auch ohne 
physische Präsenz in 
Marktstaaten

Steuer auf Teil des 
Übergewinns (25% der 
Gewinnmarge über 10%)

Erhebliche Ausnahmen, 
u.a. Rohstoffabbau und  
regulierte Finanz-DL

Säule 2
Gruppen > 750 Mio. 
EUR Umsatz

Ziel: Weltweite 
Mindeststeuer von 15% 
auf einheitlichem Gewinn

Ergänzungssteuer auf 
«fehlendem» Teil

Wenige Ausnahmen, v.a. 
für staatliche und Non-
profit-Organisationen



Um was geht es bei der Mindeststeuer? (2/3)

Schweizerische (Nationale) Ergänzungssteuer (QDMTT):
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 eingeführt per 1.1.2024



Internat. Ergänzungssteuer (Income Inclusion Rule, IIR):
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 noch nicht eingeführt

Um was geht es bei der Mindeststeuer? (3/3)



Übersicht

1. Um was geht es?

2. Einfaches Einführungsbeispiel

3. Fragen zum Vollzug

4. Übersicht Mustervorschriften Säule 2

Seite 11



Einfaches Einführungsbeispiel (1/6) 

Ausgangslage:

Ordentlich besteuerte Gesellschaft mit Sitz in Zug.
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Bank 500                    Kreditoren 1'000                  
Vorräte 1'000                  
Forderungen 500                    Eigenkapital 1'000                  

Total Aktiven 2'000                  2'000                  

Warenaufwand 600 Warenverkäufe 1000
Personal Aufwand 300
Gewinn 100

1'000                  1'000                  

Zug AG - Bilanz

Zug AG - Erfolgsrechnung



Einfaches Einführungsbeispiel (2/6) 

Besteuerung ohne OECD-Mindeststeuer:
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Bank 500                    Kreditoren 1'000                  
Vorräte 1'000                  
Forderungen 500                    Eigenkapital 1'000                  

Total Aktiven 2'000                  2'000                  

Warenaufwand 600 Warenverkäufe 1000
Personal Aufwand 300
Gewinn 100

1'000                  1'000                  

Zug AG - Bilanz

Zug AG - Erfolgsrechnung

Steuerzahllast

1                  

12                

13                

Kanton & Gemeinde 1

Kanton & Gemeinde 4
Bund 8



Einfaches Einführungsbeispiel (3/6) 

Besteuerung mit OECD-Mindeststeuer:
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Bank 500                    Kreditoren 1'000                  
Vorräte 1'000                  
Forderungen 500                    Eigenkapital 1'000                  

Total Aktiven 2'000                  2'000                  

Warenaufwand 600 Warenverkäufe 1000
Personal Aufwand 300
Gewinn 100

1'000                  1'000                  

Zug AG - Bilanz

Zug AG - Erfolgsrechnung

Steuerzahllast

1                  

12                

13                

Steuerbelastung von mindestens 15% 2

15                

Kanton & Gemeinde 1

Kanton & Gemeinde 4
Bund 8

Kanton (75%) 1.5
Bund (25%) 0.5



Einfaches Einführungsbeispiel (4/6) 

Variante:

Gruppe mit zwei Gesellschaften mit Sitz in Zug und Zürich.
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Bank 500              Kreditoren 1'000            Bank 500              Kreditoren 1'000            
Vorräte 1'000            Vorräte 1'000            
Forderungen 500              Eigenkapital 1'000            Forderungen 500              Eigenkapital 1'000            

Total Aktiven 2'000            2'000            Total Aktiven 2'000            2'000            

Warenaufwand 600 Warenverkäufe 1000 Warenaufwand 600 Warenverkäufe 1000
Pers'A 300 Pers'A 300
Gewinn 100 Gewinn 100

1'000            1'000            1'000            1'000            

Zug AG - Bilanz

Zug AG - Erfolgsrechnung

Zürich AG - Bilanz

Zürich AG - Erfolgsrechnung

Steuerzahllast ZG Steuerzahllast ZH

1                       1                       

12                      18                     

13                      19                     

0 Ergänzungssteuer

13                      19                     

Überlegungen Ergänzungssteuer
Total Gewinn 200
Total SteuerA 32                     
Steuerbelastung 16%



Einfaches Einführungsbeispiel (5/6) 

Weitere Einflussfaktoren auf effektiven Steuersatz gem. OECD:

- Unterschiede in der Bemessungsgrundlage (OR vs. GloBE)

- Latente Steuern werden wichtiger

- Ausländische Quellensteuer können Ergänzungssteuer 
reduzieren, da möglicherweise Covered Tax

- Gewinn aus Substanz in der Schweiz (materielles 
Anlagevermögen und Lohnkosten) reduziert Ergänzungssteuer

Seite 16



Einfaches Einführungsbeispiel (6/6) 

Key take aways:

- Kapitalsteuer ist covered tax und reduziert Ergänzungssteuer

- Die Partizipation von Bund / Kanton / Gemeinden an den 
Einnahmen ist unterschiedlich (Ergänzungssteuer vs. 
Gewinnsteuern vs. Kapitalsteuern)

- Aggregierte Bemessungsgrundlage aller Gesellschaften in der 
Schweiz für Ergänzungssteuer relevant (juristictional blending)

- Steuerbelastung und administrativer Aufwand tendenziell 
ansteigend

Seite 17



Übersicht

1. Um was geht es?

2. Einfaches Einführungsbeispiel

3. Fragen zum Vollzug

4. Übersicht Mustervorschriften Säule 2

Seite 18



Deklaration, Veranlagung, Steuerrechnung (1/5)
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Deklaration, Veranlagung, Steuerrechnung (2/5)

- erstmals Steuererklärung für Geschäftsjahr 2024 innert 18 
Monaten, also spätestens Ende Juni 2026

- für spätere Geschäftsjahre jeweils innert 15 Monaten, also bis 
spätestens Ende März des übernächsten Jahres

- zuständig: Kanton der obersten Muttergesellschaft bzw. der 
Geschäftseinheit mit höchster Bilanzsumme über drei Jahre

- bei unklarer/strittiger Zuständigkeit: Entscheid ESTV

- Deklaration rein elektronisch mit OM-Tax

Seite 20



Deklaration, Veranlagung, Steuerrechnung (3/5)

- zuständiger Kanton veranlagt für alle Kantone, stellt Rechnung 
und verteilt den Steuerbetrag auf die Kantone und den Bund, 
d.h. die Unternehmensgruppe erhält nur eine Verfügung bzw. 
Rechnung

- Rechtsmittel für Gruppe: Einsprache, Beschwerde an 
Bundesverwaltungsgericht, Beschwerde an Bundesgericht

- keine Rechtsmittel für andere Kantone gegen Veranlagung

- ESTV kann Beschwerde gegen Veranlagung führen

Seite 21



Deklaration, Veranlagung, Steuerrechnung (4/5)

- MindStV enthält zahlreiche weitere Bestimmungen zu 
Revision, Nachsteuer, Verletzung von Verfahrenspflichten etc.

- viele Vollzugsdetails sind noch offen und werden sich wohl 
auch erst in der Praxis sukzessive entwickeln

Seite 22



Deklaration, Veranlagung, Steuerrechnung (5/5)

Seite 23

Grafik: In Anlehnung an Krenger, SSK-Infotag, 15.11.2023



Vollzugsfragen – OMTax (1/4) 
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Registrierung durch Gesellschaft auf ePortal des Bundes



Vollzugsfragen – OMTax (2/4) 

Seite 25

Deklaration erfolgt vollumfänglich elektronisch und via Upload.



Vollzugsfragen – OMTax (3/4) 
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Vollzugsfragen – OMTax (4/4) 

Seite 27

Nächste Schritte:

- Prototyp praktisch fertiggestellt

- Ab April 2024 erfolgen detaillierte Tests durch die Kantone 

- Die Einführungsphase von OMTax beginnt ab 01.09.2024

- Start des produktiven Betriebes von OMTax ist der 01.01.2025



Übersicht

1. Um was geht es?

2. Einfaches Einführungsbeispiel

3. Fragen zum Vollzug

4. Übersicht Mustervorschriften Säule 2
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Übersicht Mustervorschriften Säule 2 (1/5) 

Wichtige Dokumente:

- Model Rules 
(Mustervorschriften, 70 Seiten)

- Commentary
(Kommentar, 280 Seiten)

- Illustrative examples
(Zahlenbeispiele, 49 Seiten)

Seite 29



Übersicht Mustervorschriften Säule 2 (2/5) 

Struktur der Kerndokumente:

Seite 30



Übersicht Mustervorschriften Säule 2 (3/5) 

Weitere Dokumente:

- Agreed Administrative Guidance

- Globe Information Return

- Safe Harbours and Penalty Relief

Seite 31



Übersicht Mustervorschriften Säule 2 (4/5) 

- Einstieg durch Studium des
implementation handbooks empfohlen!

Seite 32



Übersicht Mustervorschriften Säule 2 (5/5) 

- Sämtliche Dokumente online verfügbar auf:

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-
digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-
rules-pillar-two.htm

- Aufgrund der laufenden Aktualisierungen durch die OECD 
(noch) keine kantonalen Merkblätter etc. verfügbar

Seite 33

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm


Fragen?

Seite 34



WER IST BETROFFEN UND 
WAS SIND DIE FOLGEN?

Seite 35

Peter Uebelhart
Partner KPMG AG 

Andreas Müller
Partner MME Tax AG 

Mit Unterstützung von                                          und 



− Eine Ultimate Parent Entity (UPE) ist «eine Einheit, die
i. direkt oder indirekt eine Kontrollbeteiligung an einer andere Einheit 

hält und 
ii. nicht direkt oder indirekt über eine Kontrollbeteiligung im Eigentum 

einer anderen Einheit steht…» 
− Oberste Gesellschaft einer internationalen Gruppe (mind. zwei 

Jurisdiktionen)

− Deemed consolidation bedeutet eine Konsolidierung für GloBE-
Zwecke, obwohl tatsächlich keine Konsolidierung vorgenommen 
wurde, aber nach den angewendeten Rechnungslegungsregeln eine 
Konsolidierung erfolgt wäre

Seite 36

ULTIMATE PARENT ENTITY UND DEEMED
CONSOLIDATION

Mit Unterstützung von                                          und 

UPE

Entities



− Natürliche Person hält zwei Unternehmens-
gruppen mit zwei TopCos

− Konsolidierter Umsatz TopCo 1 von CHF 400 
Mio.

− Konsolidierter Umsatz TopCo 2 von CHF 500 
Mio.

− Keine Konsolidierung auf Stufe der natürlichen 
Person

− UPE-Konzept und Deemed-Consolidation-
Konzept sind nicht auf natürliche Personen 
anwendbar

− GloBE-Regeln nicht anwendbar

Seite 37

BEISPIEL 1 – NATÜRLICHE PERSON HÄLT 
ZWEI UNTERNEHMENSGRUPPEN

Mit Unterstützung von                                          und 

TopCo 1

Entities

TopCo 2

Entities

Kons. Umsatz: CHF 400 Mio. CHF 500 Mio.



− Natürliche Personen halten zwei 
Unternehmensgruppen mit zwei TopCos über eine 
Familienholding

− Zwei Konsolidierungskreise, je auf Stufe der 
TopCos

− Konsolidierter Umsatz TopCo 1 von CHF 400 Mio.
− Konsolidierter Umsatz TopCo 2 von CHF 500 Mio.
− Als UPE gilt die Familienholding
− Umsatzgrenze von EUR 750 Mio. wird 

überschritten und die GloBE-Regeln sind 
anwendbar

Seite 38

BEISPIEL 2 – NATÜRLICHE PERSON HÄLT 
FAMILIENHOLDING

Mit Unterstützung von                                          und 

(Deemed)
Consolidation

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities

FamHold

Kons. Umsatz: CHF 400 Mio. CHF 500 Mio.



− Handelsrecht gibt Konsolidierungspflicht vor

− Accounting Standards regeln wie und was konsolidiert werden muss

− GloBE-Regeln: Was wäre das Ergebnis, wenn nach einem anerkannten 
Standard konsolidiert werden müsste?

− Relevanz des Standards, den die Gruppe verwendet

Seite 39

EXKURS: KONSOLIDIERUNGSPFLICHT

Mit Unterstützung von                                          und 



− Börsenkotierte TopCo 1 mit einem Umsatz von 
mehr als EUR 750 Mio.

− Familienholding hält Kontrollbeteiligung an 
TopCo 1 und hält daneben eine weitere 
Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von 
weniger als EUR 750 Mio.

− (Deemed) consolidation auf Stufe der 
Familienholding und damit Berücksichtigung 
der TopCo 2 Gruppe für GloBE-Zwecke

Seite 40

BEISPIEL 3 – FAMILIENHOLDING ALS AKTIONÄRIN 
EINER BÖRSENKOTIERTEN GESELLSCHAFT

Mit Unterstützung von                                          und 

Kons. Umsatz: CHF 900 Mio. CHF 500 Mio.

Börse FamHold

>50%

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities



− Beteiligungsabzug bei FamHold
− Divergierende Kriterien
− Beteiligungsabzug für GloBE-Zwecke?

− Subgruppe 2 unterliegt GloBE

− Governance
− Informationsaustausch zwischen 

Steuersubjekten
− Steuereffekte aufgrund Aggregation in den 

Ländern über Gruppen hinweg

Seite 41

FOLGEN

Mit Unterstützung von                                          und 

Kons. Umsatz: CHF 900 Mio. CHF 500 Mio.

>50%

Jurisdictional
blending

Börse FamHold

>50%

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities



− Drei Anstalten mit Rechtspersönlichkeit halten 
je einen Drittel an den beiden 
Unternehmensgruppen

− Konsolidierter Umsatz TopCo 1 von CHF 400 
Mio.

− Konsolidierter Umsatz TopCo 2 von CHF 500 
Mio.

− Wie ist für GloBE-Zwecke zu konsolidieren?

Seite 42

VIELZAHL VON UPE

Mit Unterstützung von                                          und 

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities

Anstalt AnstaltAnstalt

1/31/3 1/3

Kons. Umsatz: CHF 400 Mio. CHF 500 Mio.

?



− Natürliche Personen halten zwei 
Unternehmensgruppen aber Familienholding wird 
in zwei Gesellschaften gespalten

− Zwei Konsolidierungskreise, je auf Stufe der 
TopCos

− Konsolidierter Umsatz TopCo 1 von CHF 400 Mio.
− Konsolidierter Umsatz TopCo 2 von CHF 500 Mio.
− Für GloBE-Zwecke separate Konsolidierungen  

unter FamHold 1 und FamHold 2

Seite 43

SPALTUNG DER FAMILIENHOLDING

Mit Unterstützung von                                          und 

Kons. Umsatz: CHF 400 Mio. CHF 500 Mio.

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities

FamHold 2FamHold 1



− Gewisse Vorteile einer Familienholding gehen 
verloren

− Cash flow zwischen den Gruppen 
− Governance Aspekte
− etc.

Seite 44

PROBLEME DER SPALTUNG

Mit Unterstützung von                                          und 

Kons. Umsatz: CHF 400 Mio. CHF 500 Mio.

TopCo 1

EntityEntities

TopCo 2

EntityEntities

FamHold 2FamHold 1



− TopCo1 und TopCo2 halten jeweils 50% 
am JV

− Konsolidierter Umsatz JV von CHF 400 
Mio.

− Konsolidierter Umsatz Group1 von CHF 
500 Mio.

− Wie ist für GloBE-Zwecke zu 
konsolidieren?

Seite 45

JOINT-VENTURE

Mit Unterstützung von                                          und 

JV

EntityEntities

TopCo2TopCo1

50% 50%

EntityGroup1

100%



− Herausforderung in Praxis: wie kann einzelne Gesellschaft in Zug 
erkennen, ob sie Teil einer GlobE Gruppe ist…

Seite 46

VERFAHRENSPFLICHTEN

Mit Unterstützung von                                          und 



AUSGEWÄHLTE PRAXISFRAGEN 

Seite 47

Tom Kaufmann
Partner BDO AG

Benjamin Thumm
Director BDO AG 
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ESCAPE I
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ESCAPE II

Mit Unterstützung von                                          und 
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QUALIFIZIERENDE STEUERGUTSCHRIFT:
TO BE OR NOT TO BE?
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WAS IST MIT BETEILIGUNGSVERLUSTEN (WERT-
BERICHTIGUNGEN) UND ERHOLUNGEN?

Mit Unterstützung von                                          und 
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WAS IST MIT BETEILIGUNGSVERLUSTEN (WERT-
BERICHTIGUNGEN) UND ERHOLUNGEN?

Mit Unterstützung von                                          und 
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KONZERNINTERNE VERMÖGENSÜBERTRAGUNGEN -
AUSNAHMETATBESTÄNDE

Mit Unterstützung von                                          und 
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EIN «ZUSÄTZLICHER» RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARD... 
HANDELSRECHT – KONSOLIDIERUNGSEBENE – GLOBE!

Mit Unterstützung von                                          und 
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US-GRUPPE – WO UND WIE FILE ICH?

Mit Unterstützung von                                          und 



Links / Quellangaben / Webinar

• Forum Unternehmenssteuerrecht der Expert-Suisse vom 29. Februar 2024 an der Universität Zürich, insbesondere Beteiligungser-
mässigungen – Entwicklungen auf politischer und Ausblick in die Pillar 2 Welt, Fabian Baumer und Alain Horat.

• Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules 
(Pillar Two), December 2023 (oecd.org)

• Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two) (oecd.org)
• Steuerliche Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft – GloBE-Mustervorschriften (Säule 2) : Inclusive Framework on BEPS | 

OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
• Steuerliche Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft – Kommentar zu den GloBE-Mustervorschriften (Säule 2), 1. Ausgabe : 

Inclusive Framework on BEPS | OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)
• Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) Examples (oecd.org)
• St. Galler Seminar IFRS/Tax Accounting/OECD Pillar II vom 27./28. Juni 2023
• Umsetzung der OECD-Mindeststeuer in der Schweiz – BDO
• Pillar Two – BDO
• https://youtu.be/rnO3Vcr1GFU?si=13zu3-tMXblLpUGo (Webinar Pillar Two: An overview of the rules and key upcoming requirements and 

actions)

Seite 56

QUELLEN

Mit Unterstützung von                                          und 

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/minimum-tax-implementation-handbook-pillar-two.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/steuerliche-herausforderungen-der-digitalisierung-der-wirtschaft-globe-mustervorschriften-saule-2_27dfde7e-de
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/steuerliche-herausforderungen-der-digitalisierung-der-wirtschaft-globe-mustervorschriften-saule-2_27dfde7e-de
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/steuerliche-herausforderungen-der-digitalisierung-der-wirtschaft-kommentar-zu-den-globe-mustervorschriften-saule-2-1-ausgabe_fa25ee1e-de
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/steuerliche-herausforderungen-der-digitalisierung-der-wirtschaft-kommentar-zu-den-globe-mustervorschriften-saule-2-1-ausgabe_fa25ee1e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf
https://www.bdo.ch/de-ch/publikationen/umsetzung-der-oecd-mindeststeuer-in-der-schweiz
https://www.bdo.global/en-gb/services/tax/taxation-of-the-digital-economy/pillar-two
https://youtu.be/rnO3Vcr1GFU?si=13zu3-tMXblLpUGo


STANDORTFÖRDERUNGSMASSNAHMEN 
IM KANTON ZUG
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Heinz Tännler 
Regierungsrat und Finanzdirektor Kanton Zug
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SCHLUSSWORT
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Michael Amrein
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling
Geschäftsführer, KD ZUG Treuhand AG, Zug
Präsident Zuger Treuhändervereinigung ZTV

Mit Unterstützung von                                          und 



APÉRO
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